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RS OGH 1996/5/29 4Ob2067/96s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1996

Norm

UWG §1 C4

UWG §14 B1

Rechtssatz

Daß ein Unternehmen durch sein Handeln im Wettbewerb Kaufkraft an sich zieht und damit auch branchenfremde

Unternehmen mittelbar beein6ußt, weil die Verbraucher regelmäßig außerstande sind, sich alle Wünsche zu erfüllen,

läßt noch kein Wettbewerbsverhältnis entstehen.
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